
Entwurf der Haushaltssatzung 2022 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen 
für das Haushaltsjahr 2022 nebst Anlagen wird gemäß  
§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmach-
ung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) öffentlich be-
kannt gegeben und während der Dauer des Beratungs-
verfahrens, ab dem 01.10.2021 bis zur Beschlussfassung 
im Rat der Stadt, im Rathaus Oberhausen, Zimmer 406, 
und in den Bezirksverwaltungsstellen des Rathauses 
Osterfeld, Zimmer 10, und des Technischen Rathauses 
Sterkrade, Zimmer B 005, während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Darüber hinaus wird der Entwurf der Haushaltssatzung 
2022 nebst Anlagen für Interessierte im Internet auf der 
Homepage der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) 
zur Verfügung gestellt. 
 
Einwendungen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung 2022, können Einwohner 
oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
ab dem Beginn der Auslegung am 01.10.2021 erheben. 
Diese sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen, Rathaus Oberhau-
sen, Schwartzstr. 72, 46042 Oberhausen, Zimmer 406, 
zu erheben.  
 
Oberhausen, 20.09.2021 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister  
 
 

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen 
für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der 
Stadt Oberhausen mit Beschluss vom … folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird  
 

im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag  
der Erträge auf                                    942.803.950 EUR 
 
   davon außerordentliche Erträge  
   gem. § 4 (5) S. 1 NKF-CIG NRW 
   zur Isolierung der COVID-19-Pandemie  
   bedingten Haushaltsbelastung            57.684.310 EUR 
    
dem Gesamtbetrag  
der Aufwendungen auf 942.509.480 EUR 

im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 865.963.490 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 884.521.870 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf               47.108.350 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf              115.567.360 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf          73.192.810 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf          29.527.820 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

69.959.010 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künf-
tigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 

44.464.970 EUR 
 
festgesetzt.  
 

§ 4 
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

 
Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der ge-
nannten Rücklagen nicht möglich. 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 

1.750.000.000 EUR 
 
festgesetzt.
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§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt 
festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 
   1.1) für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) auf           250 v.H. 
   1.2) für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf           670 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer nach dem  

Gewerbeertrag auf           580 v.H. 
 

§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 

 
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konso-
lidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des 
Haushaltsplanes umzusetzen. 
 

§ 8 
Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 GO  

 
Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten 
Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme 
einen Betrag von 2 % der Gesamtauszahlungen aus 
Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass 
für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen 
an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen 
vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf 
die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus 
Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.  
 

§ 9 
Über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen 
 
Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Auf-
wendungen und Auszahlungen sowie über- und außer-
planmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne 
der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als 
nicht erheblich: 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflich-
tungsermächtigungen bis einschließlich 200.000 EUR. 
 

§ 10 
Wertgrenzen für den Einzelnachweis  

der Investitionsmaßnahmen 
 
Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner 
Investitionsmaßnahmen wird 
 
-   für Baumaßnahmen auf    200.000 EUR 
-   für übrige Investitionsmaßnahmen auf       50.000 EUR 
 
festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten 
Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen 
zusammengefasst zu veranschlagen.  
 
Oberhausen, 08.09.2021 
 
Aufgestellt: Bestätigt: 
 
gez.: gez.:  
Tsalastras Schranz 
Stadtkämmerer Oberbürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Oberhausen 
vom 22.09.2021 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in der Sitzung am 
20.09.2021 folgende Friedhofsgebührensatzung der 
Stadt Oberhausen beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe der Stadt 

Oberhausen gemäß der Friedhofssatzung der Stadt 
Oberhausen sowie für die damit verbundenen Amts-
handlungen und sonstigen besonderen Leistungen 
der Stadt werden Benutzungsgebühren und Verwal-
tungsgebühren nach Maßgabe des als Anlage beige-
fügten Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist, erhoben. 

 
(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Leistungen in 

Anspruch genommen, ist für jede Leistung die ent-
sprechende Benutzungs- und/oder Verwaltungsge-
bühr zu entrichten. 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 
 

(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren nach § 1 ist 
verpflichtet, wer die Benutzung der Friedhöfe und der 
Bestattungseinrichtungen beantragt oder die Einrich-
tungen und Leistungen in Anspruch nimmt. 

 
(2) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren gemäß § 1 ist 

verpflichtet, wer die Leistung der Friedhofsverwal-
tung beantragt oder wen sie unmittelbar begünstigt. 

 
(3) Sind hiernach mehrere Personen gebührenpflichtig, 

so haften sie als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der Inan-

spruchnahme der städtischen Einrichtungen oder 
der sonstigen Leistungen der Stadt oder mit dem Er-
werb von Nutzungsrechten. 

 
(2) Die Gebühren sind mit ihrer Festsetzung fällig. 
 
(3) Wird die städtische Einrichtung nicht oder nur teil-

weise in Anspruch genommen, besteht kein An-
spruch auf Herabsetzung oder auf Rückzahlung der 
Gebühren. 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlich-
ung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Fried-

höfe der Stadt Oberhausen vom 10. Dezember 2001 
(Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Nr. 24/2001,  
Teil 2 vom 17.12.2001, S. 393 ff.) außer Kraft. 
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Anlage zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt 
Oberhausen 
 
Tarif-    Gegenstand Gebühr 
stelle in EUR 

 
1.          Nutzungsrecht 
1.1        Reihengräber für Personen unter 5 Jahren 419 
1.2        Reihengräber/Rasenreihengräber 
             für Personen über 5 Jahren 647 
1.3         Urnenreihengräber/Rasenurnenreihengräber 315 
1.4        Urnengemeinschaftsgräber 229 
1.5        Wahlgräber je Grabstelle 1.375 
1.6        Urnenwahlgräber 518 
1.7        Urnenkammer in Stelen 1.428 
1.8        Verlängerung des Nutzungsrechtes je an- 

gefangenes Jahr 1/30 der entsprechenden 
Tarifstelle 

 
2.          Grabbereitung 
2.1        Reihengräber für Personen unter 5 Jahren 390 
2.2        Reihengräber/Rasenreihengräber 
             für Personen über 5 Jahren 794 
2.3        Urnenreihengräber/Rasenurnengräber 390 
2.4        Urnengemeinschaftsgräber 390 
2.5        Wahlgräber je Grabstelle 1.371 
2.6        Urnenwahlgräber je Grabstelle 433 
2.7        Urnenkammer in Stelen je Grabstelle 144 
 
3.          Pflegegebühr für Bestattungen in  

anonymen Reihengräbern und 
Rasengräbern; Zusatzpflegekosten 

3.1        Särge mit Liegezeit 20 Jahre 914 
3.2        Särge mit Liegezeit 30 Jahre 1.322 
3.3        Urnen 146 
 
4.          Gebühren für Umbettungen 
4.1        Gräber für Personen unter 5 Jahren 975 
4.2        Gräber für Personen über 5 Jahren                3.428 
4.3        Urnen 433 
 
5.          Verwaltungsgebühren 
5.1        Zustimmung zur Errichtung und Veränderung  

von Grabmalen und Einfassungen  
gemäß § 19 Abs. 2 der Friedhofssatzung     60 

5.2        Umschreibung von Nutzungsrechten 30 
5.3        Sonstige Erlaubnisse 10 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
Oberhausen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) in der 
zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden, 

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 22.09.2021 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 

Mietspiegel - Stand 1. März 2021 - 
 
Die Stadt Oberhausen hat unter Beteiligung von Interes-
senvertretern der Vermieter und Mieter einen Miet-
spiegel über die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß  
§ 558 c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erstellt. 
 
Der Mietspiegel wird hiermit gemäß § 558 c Abs. 4 BGB 
veröffentlicht. 
 
Der Mietspiegel wurde nach anerkannten wissenschaft-
lichen Grundsätzen erstellt und von den Interessen-
vertretern der Vermieter und Mieter anerkannt. Damit 
sind die Voraussetzungen für einen qualifizierten Miet-
spiegel erfüllt (§ 558 d (1) BGB). 
 
Der Mietspiegel ist bei den Bezirksverwaltungsstellen 
und an den Informationsständen des Rathauses, des 
Technischen Rathauses sowie des Bert-Brecht-Hauses 
erhältlich. Außerdem kann er auf der Internetseite der 
Stadt Oberhausen heruntergeladen werden. 
 
Oberhausen, 07.09.2021 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
Frank Motschull 
Beigeordneter für Soziales, Bauen, Wohnen und Recht 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Wahl-
leiters der Stadt Oberhausen 
 
Das Mitglied der Bezirksvertretung Sterkrade Frau 
Sarah Felicitas Sophie Pfülb hat gem. §§ 38, 46 a des 
Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) dem 
Wahlleiter zur Niederschrift erklärt, dass sie auf ihr Man-
dat verzichtet und mit Ablauf des 30. September 2021 
aus der Bezirksvertretung Sterkrade ausscheiden wird. 
 
Als Ersatzbewerber der DIE GRÜNEN ist der nach-
stehende Bewerber 
 
Herr 
Norbert Emil Axt 
46147 Oberhausen 
geboren 1958 in Hünfeld 
E-Mail: norbert.axt@gruene-oberhausen.de 
Lehrer 
 
berufen worden, welcher damit an die Stelle der Frau 
Pfülb tritt. 
 
Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter - Fach-
bereich Wahlen - schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift Einspruch gem. §§ 39, 45, 46 a des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-West-
falen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NW.  
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. 
NRW. S. 312 d) - eingelegt werden. 
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Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt 
dieser Bekanntmachung an. 
 
Oberhausen, 08.09.2021  
 
gez.: 
Motschull 
- Wahlleiter - 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
zum 31. Dezember 2020 
 
1. Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat den 

Jahresabschluss zum 31.12.2020 fristgerecht auf-
gestellt und durch die PKF Deutschland GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, prüfen lassen. 

 
   Die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, hat folgenden uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt: 

 
Bestätigungsvermerk 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 
 
An die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der STOAG Stadtwerke 
Oberhausen GmbH - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der STOAG Stadtwerke Oberhausen 
GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
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von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belang-
en mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschluss-
es und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 

den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
München, 30. April 2021 
 
PKF Deutschland GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Feldmann Stauber 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
2. Durch Gesellschafterbeschluss vom 30. Juni 2021 

wurde der Jahresabschluss festgestellt. Die Ge-
schäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet. 

 
3. Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts 

kann vom 11. bis zum 15. Oktober 2021 jeweils von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 09:00 bis 15:00 
Uhr und am Freitag in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr 
bei der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH, Max-
Eyth-Straße 62, 46149 Oberhausen, Raum 1.5, 
eingesehen werden. 

 
Oberhausen im Juni 2021 
 
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen 
 
Die Geschäftsführung 
Werner Overkamp 
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Bekanntmachung des Konzernabschlus-
ses der STOAG Stadtwerke Oberhausen 
GmbH zum 31. Dezember 2020 
 
1. Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat den 

Konzernabschluss zum 31.12.2020 fristgerecht auf-
gestellt und durch die PKF Deutschland GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, prüfen lassen. 

 
   Die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, hat nachfolgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
Bestätigungsvermerk 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers 
 
An die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Konzernabschluss der STOAG Stadt-
werke Oberhausen GmbH und ihrer Tochtergesellschaf-
ten (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 
31. Dezember 2020, der Konzern-Gewinn und Verlust-
rechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Kon-
zernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Kon-
zernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Konzernlagebericht der STOAG 
Stadtwerke Oberhausen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse  
 
- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutsch-
en Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 
Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile  
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätz-
en ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-
zernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunter-

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Konzernabschlusses, der den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
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darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
Konzernlagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.  

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 

Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.  

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprech-
endes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns vermittelt.  

 
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 

für die Rechnungslegungsinformationen der Unterneh-
men oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns 
ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verant-
wortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchfüh-
rung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die 
alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts 

mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprech-
ung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns.  

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlich-
en unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
München, 25. Mai 2021 
 
PKF Deutschland GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Feldmann Stauber 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
2. Durch Gesellschafterbeschluss vom 30. Juni 2021 

wurde der Konzernjahresabschluss festgestellt. Die Ge-
schäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet. 

 
3. Der Konzernjahresabschluss einschließlich des Kon-

zernlageberichts kann vom 11. bis zum 15. Oktober 
2021 jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 09:00 bis 15:00 Uhr und am Freitag in der Zeit 
von 09:00 bis 13:00 Uhr bei der STOAG Stadtwerke 
Oberhausen GmbH, Max-Eyth-Straße 62, 46149 
Oberhausen, Raum 1.5, eingesehen werden. 

 
Oberhausen im Juni 2021 
 
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen 
 
Die Geschäftsführung 
Werner Overkamp 
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Aufgebot von Sparurkunden 
 

3018262109 
 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunde 
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassenge-
setz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden. 
 
Andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 20.09.2021  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand -


